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9529 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 27. Jänner 2016 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, das Hebammengesetz, das 
Kardiotechnikergesetz, das MTD-Gesetz, das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz, das 
Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz, das Sanitätergesetz, das Zahnärztegesetz 
und das Zahnärztekammergesetz geändert werden (1. EU-Berufsanerkennungsgesetz 
Gesundheitsberufe 2016 – 1. EU-BAG-GB 2016)  

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates betrifft die Umsetzung der Änderung der 
Berufsanerkennungsrichtlinie 2013/55/EU sowie der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/983. Er 
umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
- Pflegepraktikum von Studierenden 
- Europäischer Berufsausweis 
- Partieller Berufszugang 
- Vorwarnmechanismus 
- Einheitlicher Ansprechpartner 
 
Der Gesundheitsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 10. 
Februar 2016 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Gerd Krusche, Dr. Heidelinde Reiter und 
Ferdinand Tiefnig. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Mag. Daniela Gruber-Pruner gewählt. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 10. Februar 2016 mit Stimmenmehrheit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2016 02 10 

 Mag. Daniela Gruber-Pruner Gerd Krusche 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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